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DIE GRUNEN





Aktuelle Kurzposition zur Werkrealschule

der Fraktion GRÜNE im Landtag

I. Änderung des Schulgesetzes

Künftig wird im Schulgesetz nicht mehr die Hauptschule aufgeführt, sondern die „Werkrealschule und Hauptschule“. (§ 4 und § 6). 

Sie ist die Schule der „praktischen Begabungen“ und soll den Schülerinnen und Schülern insbesondere eine „Schwerpunktbildung bei der beruflichen Orientierung“ ermöglichen. Der auf sechs Jahre angelegte Bildungsgang wird als eine  Weiterentwicklung des Hauptschulbildungsgangs bezeichnet. 

Grundsätzlich soll sie mindestens zweizügig sein, kann aber auf mehrere Standorte verteilt sein. Das soll in der Praxis so aussehen:

Bei 2 Standorten hat jeder Standort die Klassen 5, 6 und 7. Die beiden Schulen kooperieren miteinander. Ab Klasse 8 muss die Entscheidung für einen Standort getroffen werden, da dann die Schule zweizügig sein muss – wegen der drei 2-stündigen Wahlpflichtfächer „Natur und Technik“, Wirtschaft und Informationstechnik“ und „Gesundheit und Soziales“.

Werkrealschulabschluss und Realschulabschluss sind laut Schulgesetz „gleichwertig“. 

Daneben dürfen auch Hauptschulen weitergeführt werden. Sie müssen aber so ausgestaltet sein, dass ein Schüler jederzeit auf eine Werkrealschule wechseln kann. 

Für Hauptschulen gibt es keine Schulbezirksgrenzen mehr. Dadurch werden die einzügigen Hauptschulen / Hauptschulstandorte gezwungen, mit Nachbargemeinden zu kooperieren, um als „Werkrealschule“ einen Schulbezirk festlegen zu können. 

Eine reine Hauptschule kann aber ausnahmsweise auch eine 10. Klasse führen und darf sich dadurch nach Art des Abschlusses als Schulart (Werkrealschule) etikettieren.  

II.  Hauptkritikpunkte der Grünen Landtagsfraktion

1. Durch die Werkrealschule sollen die kleinen Schulstandorte gezwungen werden, sich zu leistungsfähigeren Schulstandorten zusammen zu schließen. Es steht also heute schon fest, dass viele Hunderte von kleinen Standorten nicht mehr in Zukunft bestehen bleiben können – Sterben auf Raten von kleinen Standorten. Allerdings gibt es das Schlupfloch der „Werkrealschule“ an unterschiedlichen Standorten. 

2. Wenn die Variante gewählt wird, dass die Klassen 5, 6 und 7 an den einzelnen Standorten bleiben und ab Klasse 8 ein gemeinsamer Standort von 2 oder mehr Schulen gewählt werden muss, führt das dazu, dass die Schüler keine stabilen und verlässlichen sozialen und schulischen Verhältnisse in der Sekundarstufe mehr haben. Ortswechsel,  neue Klassen, neue Lehrer und Mitschüler (Rangordnungskämpfe) gefährden die gedeihliche schulische und soziale Entwicklung der Schüler ausgerechnet in der problematischen Zeit ihrer Pubertät. 

3. In der 10. Klasse kommt ein weiterer neuer Standort dazu. 3 Tage verbringen die Schülerinnen und Schüler an der Werkrealschule und 2 Tage an den Berufsfachschulen / an den Beruflichen Schulen – die z. T.  in erheblicher Entfernung liegen. Auch diese räumliche Trennung wird als problematisch bewertet, zumal die Berufliche Vorbereitung (Werkstätten etc.) einen hohen Zeitanteil hat. Diese Zeit fehlt für die Schlüsselqualifikationen Lesekompetenz und mathematische Kompetenz. 

Den Schülerinnen und Schülern anderer Schularten werden solche gravierenden Veränderungen innerhalb eines Bildungsgangs nicht zugemutet. 

4. Die Grundschulempfehlung bleibt dreigeteilt in Werkrealschule/Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Damit bleibt die hierarchische Gliederung des Bildungswesens in vollem Umfang erhalten. Eine Zunahme der Akzeptanz der neuen Werkrealschule wird es somit nicht geben. 

5. Nach der 9. Klasse gibt es (voraussichtlich) einen NC. Nur wer mindestens eine 3,0 erreicht, darf in die 10. Klasse. Das soll dem „Schutz“ der Schüler vor Enttäuschungen dienen. In keiner Schulart gibt es vor dem Ende des Bildungsgangs einen NC. Diese Regelung ist ein Novum in der Bildungspolitik. 

6. Die zugesagte Gleichwertigkeit existiert nicht, denn (voraussichtlich) sollen die Werkrealschüler eine 2,4 für den Übergang in ein Berufliches Gymnasium benötigen, während für Realschüler eine 3,0 erforderlich ist (was natürlich in der Realität nicht ausreicht, aber das ist ein anderes Thema). 

Fazit: Mit der neuen Werkrealschule werden die Akzeptanzprobleme der Hauptschule nicht gelöst. Die Abstimmung mit den Füssen geht weiter. Kleine Schulstandorte bluten weiter aus. Der schwarze Peter, die Auflösung zu beantragen, liegt bei den Kommunen (Rau: Wir schließen keine Hauptschulen). Den Schülerinnen und Schülern wird ein ständiger Schulwechsel zugemutet. Die Gleichwertigkeit mit der Realschule existiert nicht einmal auf dem Papier. 

III. GRÜNE Forderungen zur Werkrealschule 

Grundsätzlich lässt sich die Krise des gegliederten Schulsystems nicht durch eine weitere Schulart / bzw. durch einen erneuten Aufwertungsversuch der Hauptschule lösen. Wir streben also weiterhin die gemeinsame Basisschule mit längerem gemeinsamem Lernen bis einschließlich Klasse 9 (10) an. 

Wir versuchen aber, durch Anträge und Änderungsentwürfe  zum Schulgesetz der Landesregierung Verbesserungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die betroffenen Kommunen zu erreichen. Insbesondere fordern wir:

1. Anträge von Gemeinden im Land auf Einrichtung von Schulmodellen, die Angebote auf Realschulniveau und gymnasialem Niveau beinhalten, müssen genehmigt werden. Auch die Angliederung eines Realschulzweigs an eine Werkrealschule muss genehmigt werden. Dadurch können vor allem im ländlichen Raum die Schulstandorte von heutigen Hauptschulen attraktiver für die Eltern und Schüler gemacht werden und ein erheblicher Teil der künftig bedrohten Schulstandorte gehalten werden. 

2. Die Grundschulempfehlung muss aufgehoben werden. Zumindest aber darf sie künftig nur noch zweigeteilt sein in Realschule/Werkrealschule und Gymnasium  Bei dieser Änderung der Grundschulempfehlung sollte dem Vorschlag des Gemeindetags, die  „Werkrealschule“  in „Berufliche Realschule“ umzubenennen, gefolgt werden. Die Zweiteilung der Grundschulempfehlung wird auch vom baden-württembergischen Handwerkstag gefordert. 

4. Es darf keinen NC nach der neunten Klasse der Werkrealschule für die Aufnahme in die 10. Klasse geben. Wenn ein Schüler die Versetzung in die 10. Klasse erhält, hat er Anspruch auf Aufnahme in diese Klasse. 

Am Ende der 10. Klasse können diejenigen  Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss machen, wenn zu befürchten steht, dass sie den Werkrealschulabschluss nicht schaffen. Sie haben somit nach der 9. Klasse noch ein zusätzliches Lernjahr Zeit, einen guten Hauptschulabschluss zu machen und damit ggf. in eine zweijährige Berufsfachschule überzuwechseln. Mit dieser Flexibilisierung der schulischen Lernzeit können somit die Chancen von schwächeren Schülerinnen und Schüler auf einen guten Hauptschulabschluss verbessert werden. 

5. Die Übergangsverordnungen von der Werkrealschule und der Realschule auf die Beruflichen Gymnasien müssen einheitlich ausgestaltet werden. Für Werkrealschulabsolventen darf es keine höheren Hürden als für die Realschüler geben. Deshalb muss die Vorgabe 3,0 für beide Schulabsolventen gelten. 
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